
Liebe Leserinnen und Leser,
die 2011 novellierte und seitdem mehrfach 
geänderte Trinkwasserverordnung ist eine 
wichtige Regelung, die Mieter, Vermieter 
und Verwalter betrifft. Sie soll die Gesund-
heit schützen, ist aber vor allem ein büro-
kratisches Monster. Die Regeln wirken un-
übersichtlich und unklar. Mit dieser Zu-
sammenfassung geben wir Ihnen einen 
einfachen Überblick, worum es geht, wer 
tatsächlich betroffen ist und was zu tun 
ist. Schließlich sollen Arbeitszeit und  
Kos ten in einem angemessenen Verhältnis 
zum Sinn dieser Vorgabe stehen.  
Viel Spaß beim Lesen!

Ursprung: EU-Regelungen
Seit 1976 gibt es eine deutsche Trinkwas-
serverordnung. In ihrer heutigen Form 
wurde sie am 21. Mai 2001 erlassen. Mit  
ihr wurde eine EU-Richtlinie von 1998  
umgesetzt, die die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch einheit-
lich regeln sollte. Die zuvor existierenden 
EU-Vorschriften entsprachen nicht mehr 
dem Stand der Technik. Auch die unter-
schiedlichen Verhältnisse in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten wurden nicht aus-
reichend berücksichtigt. Die EU wollte 
unter Berücksichtigung verbesserter 
Mess- und Analyseverfahren und neuer 
medizinischer Erkenntnisse einheitliche 
Standards für Trinkwasser einführen. Die 
Staaten sollten weitgehend selbst regeln 
dürfen, wie sie mit der Nichteinhaltung 
umgingen und welche zusätzlichen  
Regeln sie für erforderlich hielten. 

Trinkwasserverordnung – warum?
Zweck der Trinkwasserverordnung ist es, 
den Menschen vor der zunehmenden  
Gewässerverschmutzung zu schützen. 
Trinkwasser stammt aus der Natur, aus 

Flüssen, Seen und Grundwasser. Diese 
Quellen sind Einflüssen des Menschen 
ausgesetzt durch Düngung, Pestizide,  
Industrieabwässer, Unfälle mit Ölen und 
Farben sowie Einleitung von Abwässern 
aus Kläranlagen. Wasserleitungen aus Blei 
und Kupfer belasten das Wasser – nicht 
nur in Häusern aus der Nachkriegszeit, 
sondern auch im allgemeinen Leitungs-
netz. In der Natur sind immer mehr unge-
sunde Chemikalien nachweisbar, die sich 
nicht mehr von selbst abbauen. Absolut 
sauberes und keimfreies Wasser ist kaum 
noch zu erwarten. Unter diesen Umstän-
den erscheint es sinnvoll, gesetzlich zu  
regeln, welche Stoffe unser Trinkwasser in 
welcher Menge enthalten darf und welche 
Maßnahmen zu seiner Reinhaltung ergrif-
fen werden müssen. 

Der Inhalt
Die Verordnung definiert, was unter Trink-
wasser zu verstehen ist und was nicht, 
zum Beispiel fällt natürliches Mineral- und 
Tafelwasser nicht darunter. Sie enthält  
allgemeine Anforderungen an unser Trink-
wasser, aber auch Anforderungen an  
seine chemischen und mikrobiologischen 
Eigenschaften – an seinen Gehalt an 
Schadstoffen und Bakterien. Ihre Anhänge 
enthalten konkrete Grenzwerte für  
bestimmte Inhaltsstoffe.  
Die Verordnung regelt auch, wer jeweils 
für die Einhaltung zuständig ist. Es gibt 
ferner Vorschriften für die Überwachung 
der Wasserqualität und die Aufgaben des 
Gesundheitsamtes sowie für Maßnah-
men, die bei Nichteinhaltung von Grenz-
werten zu treffen sind. Schließlich werden 
auch Bußgelder und Strafen für diejeni-
gen festgesetzt, die wichtige Vorschriften 
missachten. 

Allgemeine Anforderungen an das 
Trinkwasser
Nach der Trinkwasserverordnung muss 
Trinkwasser so beschaffen sein, dass durch 
seinen Genuss oder Gebrauch keine Schä-
digung der menschlichen Gesundheit,  
insbesondere durch Krankheitserreger, zu 
befürchten ist. Es muss rein und genuss-
tauglich sein. Diese Anforderung sieht 
man als erfüllt an, wenn bei der Aufberei-
tung und Verteilung des Wassers mindes-
tens die allgemein anerkannten  Regeln 
der Technik eingehalten werden und das 
Trinkwasser den Anforderungen der §§ 5 
bis 7a der Trinkwasserverordnung ent-
spricht. Diese regeln die chemischen,  
mikrobiologischen und radiologischen  
Anforderungen an das Wasser und legen 
Indikatorparameter fest, die Rückschlüsse 
auf die Wasserqualität erlauben.

Was ist Trinkwasser?
Die Verordnung definiert Trinkwasser als 
jedes Wasser, unabhängig vom Aggregat-
zustand, das im ursprünglichen Zustand 
oder nach Aufbereitung zum Trinken, zum 
Kochen, zur Zubereitung von Speisen und 
Getränken bestimmt ist, mit dem man 
sich oder seine Kleidung wäscht, sein Ge-
schirr spült oder das in einem Lebensmit-
telbetrieb verwendet wird. Keine Rolle 
spielt, ob das Wasser per Leitungsrohr, in 
Transportfahrzeugen oder verschlossenen 
Behältern zum Verbraucher gelangt. Aus-
genommen sind Mineralwasser, medizi-
nisches Heilwasser und Schwimmbecken-
wasser – für diese gibt es spezielle Ge-
setze. 

Die Reformen von 2011 und 2012
Die Trinkwasserverordnung wurde 2011 
grundlegend reformiert. So wurden meh-
rere Grenzwerte verschärft und ein Grenz-
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wert für Uran eingeführt. Da insbeson- 
dere die jährliche Untersuchung auf  
Legionellen mit Ergebnismeldung ans  
Gesundheitsamt bei vermieteten Mehrfa-
milienhäusern praktisch kaum umsetzbar 
war, wurden einige Regelungen Ende  
2012 wieder geändert. Seitdem hat es  
weitere Anpassungen gegeben. Nun gilt, 
dass Betreiber einer Trinkwasseranlage – 
also in der Regel alle Vermieter von Mehr-
familienhäusern – alle drei Jahre eine  
Untersuchung auf Legionellen vorneh-
men müssen. Bei Belastung mit den ge-
fährlichen Keimen sind Gegenmaßnah-
men vorgeschrieben. Wasserversorger 
und Hauseigentümer müssen ihre Kun-
den bzw. Mieter informieren, wenn Blei-
leitungen im Rohrsystem verbaut sind. Bei 
Nichtbeachtung drohen hohe Bußgelder 
oder Strafverfahren. 

Wer ist betroffen?
Außer den Wasserversorgern sind auch  
sogenannte sonstige Inhaber von Wasser- 
versorgungsanlagen von vielen Pflich-
ten der TrinkwasserVO betroffen. Nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 e gelten als Wasserversor-
gungsanlagen auch Anlagen der Trinkwas-
ser-Installation, aus denen Trinkwasser 
ständig an Verbraucher abgegeben wird. 
Dies schließt Hausleitungsnetze zwischen 
dem Übergabepunkt des Wasserwerks 
und den Verbrauchsstellen in den jewei-
ligen Wohnungen mit ein. 
Wer welche Pflichten zu beachten hat, 
hängt jeweils von der Erfüllung unter-
schiedlicher Voraussetzungen ab.  
Auch der Eigentümer eines Mehrfami-
lienhauses ist Inhaber einer Wasserver-
sorgungsanlage. Welche Pflichten er hat, 
hängt von Anlagengröße und Art der  
Installationen ab.  

Meldepflichten gegenüber dem  
Gesundheitsamt
Die Anzeigepflicht für den Betrieb einer 
Großanlage zur Trinkwassererwärmung 
nach § 13 Abs. 5 der Verordnung wurde 
aufgehoben. Wird bei einer Untersuchung 
der technische Maßnahmewert für Legi-
onellen (100/100 ml Wasser) überschrit-
ten, ist das Gesundheitsamt unverzüglich 
zu informieren. Errichtung, Inbetriebnah-
me, Änderung und ein Wechsel des Eigen-
tümers oder Nutzungsberechtigten sind 
bei Wasserversorgungsanlagen anzeige-
pflichtig, wenn es sich um eine Trinkwas-
serinstallation handelt, aus der Wasser an 
die Öffentlichkeit abgegeben wird – also 
an einen nicht klar abgegrenzten, wech-
selnden Personenkreis. Mehrfamilienhäu-
ser mit Mietwohnungen sind davon nicht 
betroffen. Eine Anmeldepflicht gibt es für 
Brauchwasseranlagen, aus denen Wasser 
entnommen wird, das keine Trinkwasser-

qualität hat, sofern diese zusätzlich zur 
normalen Wasserversorgung installiert 
sind. Viele Stadtverwaltungen halten  
Meldeformulare zum Download bereit.  

Wo müssen die Grenzwerte eingehalten 
werden?
Die Grenzwerte der Trinkwasserverord-
nung hinsichtlich mikrobiologischer und 
chemischer Verunreinigung bzw. der soge-
nannten Indikatorparameter müssen nach 
§ 8 der TrinkwasserVO an der Trinkwasser-
zapfstelle eingehalten werden – also nicht 
im Wasserspeicher der örtlichen Wasser-
werke, sondern am Wasserhahn in der  
Küche des Endverbrauchers. Für die Unter-
suchung auf Legionellen sind repräsen-
tative Probenentnahmestellen nach den 
anerkannten Regeln der Technik vorge-
schrieben – hier müssen ggf. in den Steig-
leitungen im Haus spezielle Wasserhähne 
installiert werden. 

Gefahr durch Legionellen
Legionellen sind Bakterien, die besonders 
gut in 25 bis 50 Grad warmem, stehendem 
Wasser gedeihen – zum Beispiel in grö-
ßeren Wasserspeichern oder Warmwas-
serleitungen. Wird das Wasser in Dusche, 
Whirlpool, Sauna, der Klimaanlage oder 
einem Rasensprenger „vernebelt“, können 
Menschen die Keime einatmen. Dann be-
steht die Gefahr, an der Legionärskrank-
heit zu erkranken – diese verursacht eine 
lebensgefährliche Lungenentzündung. 
In Deutschland erkranken daran etwa 
30.000 Menschen im Jahr, für ca. 2.000  
ist die Krankheit tödlich. Der Name hat 
mit dem ersten dokumentierten Auftreten 
dieser Krankheit zu tun. 1976 wurden die 
Teilnehmer eines Kriegsveteranentreffens 
in den USA über eine Hotel-Klimaanlage 
infiziert. Legionellen können auch Wund-, 
Herzinnenhaut- und Nierenbeckenent-
zündungen sowie das der Grippe  
ähnliche Pontiac-Fieber verursachen. 

Untersuchung auf Legionellen
Nach § 14 Abs. 3 der TrinkwasserVO  
müssen Immobilieneigentümer alle drei 
Jahre eine Prüfung des Trinkwassers auf  
Legionellen durchführen lassen, wenn sich 
im Haus eine Großanlage zur Trinkwasser- 
erwärmung befindet und daraus Trink-
wasser im Rahmen einer gewerblichen  
Tätigkeit einschließlich Vermietung abge-
geben wird. Wird Trinkwasser im Rahmen 
einer öffentlichen Tätigkeit abgegeben, 
ist eine jährliche Prüfung Pflicht. Betrof-
fen sind nur Anlagen, bei denen das Was-
ser an Verbrauchsstellen vernebelt wird – 
wie in Duschen, Klimaanlagen oder Whirl-
pools. Denn eine Legionelleninfektion 
findet über das Einatmen der Keime statt. 
Die Proben sind an mehreren Entnahme-

stellen nach den anerkannten Regeln der 
Technik zu zapfen. 

Was ist eine „Großanlage“?
Unter einer Großanlage zur Trinkwasserer-
wärmung im Sinne der Trinkwasserverord-
nung versteht man eine Anlage mit einem 
Speicher- oder zentralem Durchfluss-Trink-
wassererwärmer mit einem Inhalt von 
mehr als 400 Litern oder von mehr als drei 
Litern in mindestens einer Rohrleitung 
zwischen Abgang des Trinkwassererwär-
mers und Entnahmestelle. Dies entspricht 
in etwa – abhängig vom Durchmesser – 
einer Leitungslänge von 4 bis 20 Metern. 
Nicht berücksichtigt wird der Inhalt einer 
Zirkulationsleitung. Alle zentralen Warm-
wasserversorgungsanlagen in Mehrfami-
lienhäusern dürften unter diese Definition 
fallen (§ 3 Nr. 12 TrinkwasserVO). 

Die anerkannten Regeln der Technik
Die anerkannten Regeln der Technik sind 
nach der Trinkwasserverordnung nicht nur 
bei der Untersuchung, sondern auch bei 
Planung und Neubau eines Gebäudes zu 
beachten (§ 17 TrinkwasserVO). Der etwas 
diffuse Begriff bezieht sich auf anerkann-
te Verfahren und Produkte (zum Beispiel 
nach DIN), die hygienisch und technisch 
dazu geeignet sind, eine einwandfreie 
Qualität des Trinkwassers zu gewährleis-
ten. Bei Maßnahmen zur Vorbeugung ge-
gen Legionellen ist das technische Regel-
werk des DVGW (Arbeitsblatt W 551) von 
besonderer Bedeutung. 

Öffentliche Tätigkeit
Eine „öffentliche Tätigkeit“ ist nach § 3 
Trinkwasserverordnung die Bereitstellung 
von Trinkwasser für einen unbestimmten, 
wechselnden und nicht durch persönliche 
Beziehungen verbundenen Personenkreis. 
Damit sind also nicht nur staatliche Insti-
tutionen gemeint, sondern es kommt  
darauf an, ob in dem Gebäude Trinkwas-
ser ohne Gewinnerzielungsabsicht an 
die Allgemeinheit abgegeben wird, ob es 
also von der Öffentlichkeit genutzt wer-
den kann. Beispiele sind Schulen, Kranken-
häuser, Kindergärten und Justizvollzugs-
anstalten. 

Vermieter sind in der Pflicht
Die Vermietung von Wohnraum ist im 
Sinne der Trinkwasserverordnung eine  
gewerbliche Tätigkeit. Viele Vermieter  
gehen zwar von der Definition des Finanz-
amtes aus. Sie sehen sich nicht als Gewer-
bebetrieb und betonen, dass sie auch  
keine Gewerbeanmeldung benötigen.  
Die TrinkwasserVO hat jedoch nichts mit 
Besteuerung oder Gewerberecht zu tun. 
Der Begriff ist hier anders gemeint: Er um-
fasst jede auf Einnahmeerzielung ausge-



richtete Tätigkeit, bei der die Versorgung 
mit Trinkwasser dazugehört, von den  
Kunden erwartet und bezahlt wird. Diese 
Voraussetzung ist laut Gesetzesbegrün-
dung bei der Vermietung von Wohnraum 
erfüllt, ebenso bei Ferienwohnungen,  
Hotels, Gaststätten oder kommerziellen 
Sporteinrichtungen wie Fitnessstudios. 
Nicht unter den Begriff fallen z. B. die  
Toilettenanlage in einem Kaufhaus oder 
die Mitarbeiter-Duschen in einer Auto-
werkstatt. 

Untersuchung auf Legionellen  
alle drei Jahre
Nach Anlage IV Teil II der Verordnung 
muss die Untersuchung bei gewerblicher 
Tätigkeit (also Vermietung) mindestens 
alle drei Jahre durch ein zugelassenes La-
bor stattfinden. Die Erstuntersuchung 
musste bis 31.12.2013 durchgeführt wer-
den. Wird Trinkwasser bei einer öffentli-
chen Tätigkeit abgegeben, muss die Unter-
suchung einmal jährlich stattfinden. Wer-
den bei den jährlichen Untersuchungen 
drei Jahre in Folge keine  Legionellen ge-
funden und wird die Anlage nicht verän-
dert, kann der Untersuchungsrhythmus 
auf Antrag verlängert werden – allerdings 
nicht bei Gebäuden, in denen Patienten 
behandelt oder versorgt werden (Kranken-
haus, Praxis, Reha, Dialyse) – Anzahl und 
Art der Probenentnahmestellen richten 
sich nach den allgemein anerkannten  
Regeln der Technik. Die Probennahme 
muss nach DIN EN ISO 19458 (unter Zweck 
b) stattfinden. Vor dem Füllen des Proben-
behälters darf der Probennehmer nicht 
mehr als drei Liter Wasser ablaufen lassen. 
Das Ergebnis ist nach § 15 Abs. 3 Trinkwas-
serVO aufzuzeichnen und die Aufzeich-
nung zehn Jahre lang aufzubewahren.

Probe und Labor
Trinkwasserproben dürfen nur durch  
geschulte und zertifizierte Probenneh-
mer entnommen werden. Eine Untersu-
chung auf Legionellen darf nur durch ein 
akkreditiertes und für Trinkwasserunter-
suchungen beim Gesundheitsministeri-
um des jeweiligen Bundeslandes gelis te-
tes Labor durchgeführt werden. Untersu-
chungen nicht gelisteter Labors werden 
vom Gesundheitsamt oder von Gerichten 
nicht anerkannt. Listen für alle Bundes-
länder findet man z. B. über die Internet-
seite: www.berlin.de/lageso/gesundheit/
gesundheitsschutz/trinkwasserhygiene/
trinkwasseruntersuchungsstellen/.

Probenentnahmestellen 
Wo die Proben zu entnehmen sind, richtet 
sich nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 551. 
Danach ist für eine erste orientierende 
Untersuchung an jedem Steig-strang, am 

Austritt des Trinkwassererwärmers und 
am Eintritt in den Trinkwassererwärmer 
jeweils eine Probe zu entnehmen. Für  
weitergehende Untersuchungen emp-
fiehlt das Arbeitsblatt eine Probenent-
nahme an jedem Steig strang in einzel-
nen Stockwerksleitungen, an Leitungs-
stellen mit stagnierendem Wasser (etwa 
Ausdehnungsgefäße, Entleerungs- und 
Entlüftungsstellen, selten genutzte Ent-
nahmestellen) und bei Indizien für eine 
Erwärmung des Kaltwassers auch an 
Kaltwasser entnahmestellen. Sind kei-
ne Probenentnahmestellen vorhanden, 
schreibt die Trinkwasserverordnung  
den Einbau entsprechender Hähne vor  
(§ 14 Abs. 3 TrinkwasserVO). 

Ausnahmen
Elektrische oder gasbetriebene Durchlauf-
erhitzer kommen ohne einen Speicher mit 
stehendem Warmwasser aus. Wenn zwi-
schen Trinkwassererwärmer und Wasser-
hahn bzw. Dusche nicht mehr als drei  
Liter Wasser in einer Leitung stehen und 
es  keine zentrale Trinkwassererwärmung 
gibt, muss keine Untersuchung auf Legi-
onellen durchgeführt werden.  Diese kön-
nen sich unter solchen Umständen näm-
lich nicht vermehren. Eigentümer von ver-
mieteten Ein- und Zweifamilienhäusern 
sind von den neuen Pflichten der Trink-
wasserverordnung schon deshalb ausge-
nommen, weil ihre Anlagen zur Wasserer-
wärmung nicht als Großanlagen gelten.

Legionellen gefunden – was nun?
Die Trinkwasserverordnung legt für Legi-
onellen im Trinkwasser einen Maßnah-
menwert von 100 KBE (= Kolonie bilden-
de Einheiten) pro 100 Milliliter Trinkwas-
ser fest. Legionellen tummeln sich oft in 
stehendem Wasser in Leitungen, in de-
nen über längere Zeit kein richtiger Durch-
fluss herrscht, die aber trotzdem mit dem 
Gesamtsystem verbunden sind. Probleme 
bereiten können z. B. Leitungen für Lösch-
wasser, überdimensionierte Warmwasser-
boiler oder Hausleitungssysteme sowie 
verkalkte Leitungen mit geringem Durch-
fluss. Wird bei einer Untersuchung ein  
Überschreiten des Wertes festgestellt, 
muss dem Gesundheitsamt unverzüg-
lich Meldung gemacht werden. Außerdem 
muss der Eigentümer selbst aktiv werden: 
Nach § 16 Abs. 7 Trinkwasserverordnung 
muss er unverzüglich eine Untersuchung 
der Ursachen einschließlich Ortsbesich-
tigung durch Fachleute durchführen und 
eine Gefährdungsanalyse anfertigen  
lassen sowie die nach den anerkannten 
Regeln der Technik erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz der Bewohner einlei-
ten. Ansprechpartner ist ein Fachbetrieb. 
Über die ergriffenen Maßnahmen ist das 

Gesundheitsamt unverzüglich zu  
informieren, auch Aufzeichnungen sind  
anzufertigen. Das Ergebnis der Gefähr-
dungsanalyse und ggf. Einschränkungen 
bei der Wasserverwendung sind den  
Mietern unverzüglich mitzuteilen. 

Obligatorisch: Mitteilung ans Gesund-
heitsamt
Grundsätzlich muss jeder Inhaber einer 
Trinkwasserinstallation dem Amt Mittei-
lung machen, wenn die vorgeschriebenen 
Anforderungen an das Wasser oder die 
Grenzwerte und Indikatorparameter nicht 
eingehalten werden. Auch unabhängig 
von einer vorgeschriebenen Untersuchung 
muss Mitteilung gemacht werden, wenn 
es zu „grobsinnlich wahrnehmbaren Ver-
änderungen des Trinkwassers“ oder son-
stigen außergewöhnlichen Vorkommnis-
sen kommt. Das Ergebnis der dreijährigen 
Legionellenuntersuchung muss dem Ge-
sundheitsamt nicht mehr unaufgefordert 
mitgeteilt werden; eine Überschreitung 
des Grenzwertes ist sofort zu melden.

Legionellen-Vorbeugung
Legionellen lieben ruhige, warme Ab-
schnitte im Wasserrohrsystem. Dort ver-
mehren sie sich und werden zur Gefahr. 
Überdimensionierte oder verkalkte Warm-
wasserspeicher und Rohrsysteme sind  
zu vermeiden; stillgelegte Leitungen und  
Anschlüsse sollten vom Gesamtsystem ge-
trennt werden – dies gilt insbesondere für 
Löschwasserleitungen oder Wasserrohre 
in unbewohnten Gebäudeteilen. Selten 
benutzte Wasserhähne sollten regelmäßig 
gespült werden, zum Beispiel bei längerer 
Abwesenheit der Bewohner oder nach  
längerem Leerstand von Ferienwohnun-
gen und Hotelzimmern. Die Temperatur 
des Kaltwassers sollte nicht über 25 Grad 
liegen. Bei der Installation von Kaltwas-
serrohren ist darauf zu achten, dass diese 
nicht unmittelbar neben dem Warmwas-
ser- oder Heizungsrohr verlaufen. Ab 60 
Grad Celsius sterben Legionellen ab. 

 „Kein Trinkwasser“?
Was Trinkwasser ist, wird von der Trink-
wasserverordnung festgelegt – und nicht 
vom Anlagenbetreiber oder Hauseigen-
tümer. Ein Schild mit der Aufschrift „Kein 
Trinkwasser“ aufzuhängen (zum Beispiel 
in der Duschanlage einer Sportstätte),  
befreit nicht von den Vorschriften der 
Trinkwasserverordnung. 

Informationspflichten gegenüber  
den Mietern
Wer im Rahmen einer öffentlichen oder 
gewerblichen Tätigkeit eine Trinkwasser-
anlage betreibt, hat diverse Informations- 
pflichten gegenüber den Endverbrauchern. 
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Im vermieteten Mehrfamilienhaus treffen 
diese Pflichten den Vermieter. Nach § 21 
TrinkwasserVO muss er seinen Mietern 
einmal jährlich geeignetes und aktuelles 
Informationsmaterial über die Qualität 
des Trinkwassers auf Basis der vorge-
schriebenen Wasseruntersuchungen,  
speziell der Legionellen-Untersuchung,  
zur Verfügung stellen. Werden dem Was-
ser im Haus Aufbereitungsmittel zuge-
setzt, gibt es umfangreiche Informations-
pflichten gegenüber den Bewohnern. Seit 
1. Dezember 2013 muss auch über das  
Vorhandensein von Bleirohren im Haus-
system informiert werden. 

Wasseraufbereitung
Dem Trinkwasser in Leitungsnetzen  
und Hausanlagen werden oft Zusätze  
beigemengt. Dabei kann es sich um  
Phosphate oder Silikate handeln, die der 
Korrosion von Rohren vorbeugen sollen. 
Für die Entkalkung sind diverse Präparate 
auf dem Markt. Deren Verwendung ist  
insbesondere bei Warmwasseranlagen  
üblich. Für die Wasseraufbereitung gibt  
es strenge Regeln: Hier dürfen nur Stoffe  
verwendet werden, die auf einer Liste  
des Bundesgesundheitsministeriums  
stehen. Ist eine Desinfektion des Trinkwas-
sers nötig, legt diese Liste die zulässige 
Konzentration von Chlor fest. Trinkwasser-
mit nicht gelisteten Zusätzen darf nicht 
an Verbraucher abgegeben werden. 

Aufzeichnung von Aufbereitungsstoffen
Beim Zusatz von Aufbereitungsstoffen 
gibt es umfangreiche Aufzeichnungs- 
und Informationspflichten, die nach § 16 
Abs. 4 Trinkwasserverordnung auch Ver-
mieter von Mehrfamilienhäusern tref-
fen (gewerbliche Tätigkeit). Verwendete 
Aufbereitungsstoffe und ihre Konzentra-
tion müssen schriftlich oder auf Datenträ-
gern mindestens einmal wöchentlich auf-
gezeichnet werden. Die Aufzeichnungen 
müssen vom Beginn der Verwendung an 
sechs Monate lang während der üblichen 
Geschäftszeiten für die Mieter zugäng-
lich gehalten und auf Anfrage verfügbar 
gemacht werden. Bei Abgabe des Was-
sers an Verbraucher muss der Anlagenin-
haber zusätzlich zu Beginn der Verwen-
dung den Aufbereitungsstoff und seine 

Konzentra tion unverzüglich den Verbrau-
chern schriftlich mitteilen. Alle verwende-
ten Stoffe sind den Verbrauchern einmal 
jährlich bekannt zu machen, zum Beispiel 
durch einen Aushang im Hausflur. 

Eigentümergemeinschaft in der Pflicht?
Nach § 10 Abs. 6 WEG ist eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft teilrechtsfähig; 
sie hat die gemeinschaftsbezogenen Rech-
te und Pflichten der Wohnungseigentü-
mer wahrzunehmen. Auch wenn die Trink-
wasserverordnung nicht auf sie Bezug 
nimmt, sollte davon ausgegangen wer-
den, dass eine Eigentümergemeinschaft 
als sonstiger Inhaber einer Wasserversor-
gungsanlage anzusehen ist. Die Trinkwas-
ser-Installation steht im Gemeinschafts-
eigentum. Wird also Wasser im Rahmen 
einer gewerblichen oder öffentlichen  
Tätigkeit – zum Beispiel Vermietung von 
 Eigentumswohnungen oder Kindertages-
stätte in der Wohnanlage – an Verbrau-
cher abgegeben, sind die entsprechenden 
Pflichten einzuhalten. Bei Großanlagen 
zur Trinkwassererwärmung und Vernebe-
lung des Trinkwassers (in Duschen) muss 
alle drei Jahre auch eine Legionellenunter-
suchung stattfinden. 

Der Hausverwalter
Bestehen für eine Eigentümergemein-
schaft Pflichten nach der Trinkwasser- 
verordnung, gehört es im Rahmen der  
ordnungsgemäßen Verwaltung zu den 
Aufgaben des Verwalters, sich um deren 
Einhaltung zu kümmern. Er übernimmt 
vertraglich und nach dem WEG die Ver-
antwortung für die Instandhaltung und 
Instandsetzung sowie für die Verkehrs-
sicherheit des Objekts. Auf die Gemein-
schaft und auch auf den Verwalter kön-
nen Schadenersatzforderungen, Buß-
gelder und womöglich ein Strafverfahren 
 zukommen, wenn bestehende Pflichten 
aus der Trinkwasserverordnung nicht  
beachtet werden. Deren Einhaltung sollte 
daher dokumentiert werden, um einer 
Haftung vorzubeugen. 

Blei – Risikowerkstoff mit Vergangenheit
Bis ca. 1973 wurden Wasserleitungen aus 
Blei in Wohnhäusern verbaut. Das Trink-
wasser wird durch den Transport in Blei-
leitungen mit dem gesundheitsschäd-
lichen Schwermetall angereichert. Dass 
in alten Leitungen keine Anreicherung 
des Trinkwassers mehr stattfindet, weil 
eine Kalkschicht Wasser und Leitung von-
einander trennt, ist ein Mythos: Unter-
suchungen belegen, dass die Bleibelas-
tung des Trinkwassers deutlich nachweis-
bar bleibt. Auch spielt bei der Ablagerung 
von Kalk nicht nur die Wasserhärte, son-
dern auch die Wassertemperatur eine Rol-

le. Deshalb sind Entkalkungsmaßnahmen 
nur bei Warmwasserinstallationen üblich. 
Die Trinkwasserverordnung setzt Grenz-
werte für Blei im Trinkwasser fest. Seit 
1. Dezember 2013 verpflichtet sie Vermie-
ter, ihre Mieter zu informieren, wenn Lei-
tungen aus Blei in der Hausanlage vor-
handen sind. Der Grenzwert für Blei wur-
de zum 1. Dezember 2013 verschärft (0,010 
mg/l). Diese Verschärfung führt bei Häu-
sern mit Bleirohren in der Regel dazu, dass 
ein Rohraustausch stattfinden muss.  

Umlage auf Mieter
Die Kosten der regelmäßigen Legionellen- 
Untersuchung können auf der Grundlage 
von § 2 Ziffer 2 BetrKV (Kosten der Wasser-
versorgung) bzw. von § 2 Ziffer 5a BetrKV 
(Kos ten des Betriebs der zentralen Warm-
wasserversorgungsanlage) auf den Mieter 
umgelegt werden, wenn im Mietvertrag 
die Umlage von Betriebskosten laut Be-
triebskostenverordnung vereinbart wurde. 
Bei Neuvermietung kann eine Klausel in 
den Mietvertrag aufgenommen werden, 
nach der die Untersuchung gemäß der 
Trinkwasserverordnung zu den umlage-
fähigen Kosten gehört. 

Mieterhöhung wegen Modernisierung
Müssen in einem Mehrfamilienhaus  
Probenentnahmestellen an mehreren 
Steig strängen angebracht werden, um  
die Untersuchung auf Legionellen zu  
ermöglichen, können erhebliche Kosten  
entstehen. Dabei handelt es sich um eine 
bauliche Maßnahme, zu welcher der Ver-
mieter gesetzlich gezwungen ist, die er 
also nicht zu vertreten hat. Er kann da-
her eine Mieterhöhung wegen Moderni-
sierung nach § 559 Abs. 1 BGB durchführen 
und die jährliche Miete um elf Prozent  
der für die Wohnung aufgewendeten  
Kos ten erhöhen. 

Ordnungswidrigkeiten/Straftaten
Die Trinkwasserverordnung verweist auf 
das Infektionsschutzgesetz, nach dem  
bestimmte Verstöße als Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 
Auch der Inhaber einer Trinkwasseran- 
lage im Mehrfamilienhaus kann sich straf-
bar machen, wenn er Trinkwasser abgibt, 
das die Grenzwerte nicht einhält oder in 
dem unzulässige Aufbereitungsstoffe ent-
halten sind. Auch das Verbreiten von im 
Infektionsschutzgesetz genannten Krank-
heitserregern stellt eine Straftat dar. Dazu 
gehören auch Legionellen. Möglich sind 
Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafen. Die unterlassene oder 
fehlerhafte Untersuchung auf Legionellen 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die ein 
Bußgeld von bis zu 25.000 Euro nach sich 
ziehen kann. 

Impressum
Grabener Verlag GmbH 
Stresemannplatz 4, 24103 Kiel 
Fax: 0431-560 1 580, E-Mail: info@grabener-verlag.de 
© Grabener Verlag GmbH, Kiel, 2016
Redaktion: Ulf Matzen, v.i.S.d.P., Astrid Grabener
Fotos: Mc Connell Franklin, Flickr; eVo-Photo, Flickr
Layout/Grafik/Satz: Petra Matzen, Grabener Verlag
Vorbehalt: Alle Berichte, Informationen und Nachrichten 
wurden nach bestem journalistischen Fachwissen recher-
chiert. Eine Garantie für die Richtigkeit sowie eine Haftung 
können nicht übernommen werden.

	 Trinkwasser


	Liebe Leserinnen und Leser ...
	Ursprung: EU-Regelungen
	Trinkwasserverordnung – warum?
	Der Inhalt
	Allgemeine Anforderungen an das Trinkwasser
	Was ist Trinkwasser?
	Die Reformen von 2011 und 2012
	Wer ist betroffen?
	Meldepflichten gegenüber dem Gesundheitsamt
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